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l. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen

8 1 Erstes Zusammentreten (Konstituierung) - 8 5 Abs. 6 GkZi.V.m. 834 Abs. 1S.1 GO

1)

@)

®)

4)

®)

Die Verbandsversammlung wird zur ersten Sitzung von der/dem bisherigen Vorsitzenden, bei deren/dessen
Verhinderung durch deren/dessen Stellvertretung, einberufen. Die Einberufung hat spatestens zum 90. Tag
nach der Gemeinde- und Kreiswahl zu erfolgen.

Die/Der bisherige Vorsitzende, im Verhinderungsfall ihre/seine Stellvertretung, eréffnet die erste Sitzung,
stellt die Anwesenheit und Ordnungsmafigkeit der Ladung und die Beschlussfahigkeit fest. AnschlieRend
Ubertragt sie/er die Sitzungsleitung dem anwesenden, am langsten ununterbrochen angehdrenden Mitglied
der Verbandsversammlung zur Wahl einer / eines neuen Vorsitzenden. Bis zur Neuwahl der / des Vorsit-
zenden handhabt diese/r die Ordnung und Ubt das Hausrecht im Sitzungsraum nach 8§ 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. §
37 Gemeindeordnung (GO) aus.

Die Schulverbandsversammlung wahlt aus ihrer Mitte unter Leitung des anwesenden, am langsten
ununterbrochen der Verbandsversammlung angehdrenden Mitglieds die/den neue/n Vorsitzenden. Diese/r
leitet abschlieRend die Wahl der Stellvertretungen. Die/Der Vorsitzende ist fur die Dauer ihrer/seiner Wahlzeit
gleichzeitig Verbandsvorsteher/in; die gewahlten Stellvertretungen Gibernehmen die Funktion der
stellvertretenden Verbandsvorsteher/innen.

Das anwesende, am langsten ununterbrochen angehérende Mitglied der Verbandsversammlung ernennt den
/ die neu gewahlte/n Verbandsvorsteher/in zur / zum Ehrenbeamtin / Ehrenbeamten, handigt die
Ernennungsurkunde aus, vereidigt die/den Gewahlte/n und fihrt sie/ihn in ihr/sein Amt ein.

Der/Die neu gewahlte Verbandsvorsteher/in hat seine/ihre Stellvertretungen und alle tibrigen Mitglieder der
Verbandsversammlung auf die gewissenhafte Erflllung ihrer Obliegenheiten durch Handschlag zu
verpflichten und in ihre Tatigkeit einzufiihren. Sie / Er ernennt ihre/seine Stellvertretende/n als Ehrenbeamte,
handigt ihnen die Ernennungsurkunden aus und vereidigt sie.

§ 2 Aufgaben der Verbandsvorsteherin/ des Verbandsvorstehers in Sitzungen der
Verbandsversammlung - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. 88 33, 37 GO

@)

@)

®)

Der/Die Verbandsvorsteher/in eroffnet, leitet und schlief3t die Sitzung der Verbandsversammlung. Sie/Er hat
die Aufgaben gerecht, unparteiisch und in einer Weise wahrzunehmen, die der Wiirde und den Rechten der
Verbandsversammlung entspricht und ihre Arbeit fordert. Er/Sie représentiert den Schulverband bei
offentlichen Anlassen.

Die/Der Verbandsvorstehe/in obliegt die Verhandlungsleitung nach 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 37 GO. Er/Sie
handhabt die Ordnung in den Sitzungen und Ubt wéhrend dieser das Hausrecht gegenuber Dritten im
Sitzungsraum aus (vgl. § 26 dieser Geschaftsordnung).

Bei Verhinderung der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers fuhrt zunéchst die erste Stellvertretung,
bei deren Verhinderung die zweite Stellvertretung, die Aufgaben aus.

§ 3 Mitteilungspflicht - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 32 Abs. 4 GO

1)

Bis zur konstituierenden Sitzung haben die Mitglieder der Verbandsversammlung der/dem Vorsitzenden der
Verbandsversammlung ihren Beruf sowie sonstige vergitete oder ehrenamtliche Tatigkeiten mitzuteilen,
soweit diese fur die Ausiibung des Mandats von Bedeutung sein kénnen.
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@)

®)

4)

Anderungen wahrend der Legislaturperiode sind unverziiglich anzuzeigen. Die Mitteilung nach Abs. 1 erfolgt
unaufgefordert in schriftlicher Form und ist von der betroffenen Person zu unterzeichnen.

Ob der Beruf oder die verguitete oder ehrenamtliche Tatigkeit fir die Ausiibung des Mandats von Bedeutung
sein kann, entscheidet das Mitglied in eigener Verantwortung nach pflichtgemafliem Ermessen.

Die Angaben werden gem. § 34 Abs. 4 GO verdffentlicht. Die Veroffentlichung erfolgt durch ortsiibliche
Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung.

Il. Abschnitt - Vorbereitung der Sitzungen

8 4 Einberufung - 8 5 Abs. 6 GkZi.V.m. 8 34 Abs. 1, 3und 4 GO

@)

@)

®)

4)

®)

Der/Die Verbandsvorsteher/in beruft die Verbandsversammlung zu Sitzungen ein, so oft es die
Geschaftslage erfordert. Sie soll mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden. Sie ist unverziglich
einzuberufen, wenn ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder dies unter Angabe des
Beratungsgegenstands verlangt.

Die Einberufung erfolgt durch Ladung. Die Zustellung der Ladung erfolgt durch E-Mail. Die Ladung enthalt
Angaben zu Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung. Tagesordnungspunkte des nicht-6ffentlichen Teils
werden in der Ladung mit 6ffentlicher Bezeichnung aufgefuhrt. Die vollstandige nicht-6ffentliche Bezeichnung
dieser Tagesordnungspunkte sind im Ratsinformationssystem (RiS) des Amtes Huttener Berge fir die
Mitglieder der Verbandsversammlung einsehbar.

Mit der Einladung kénnen die fiir die einzelnen Tagesordnungspunkte vorgesehenen Sitzungsvorlagen zur
Verflgung stehen; dies gilt insbesondere fir Entwirfe von Satzungen, Vertragen und Richtlinien, Uber die
Beschliisse gefasst werden sollen. Die Sitzungsvorlagen mit Beschlussvorschlagen werden in der Regel von
der Verwaltung erstellt. Die Bereitstellung der Sitzungsvorlagen und sonstigen Unterlagen erfolgt tiber das
Ratsinformationssystem (RiS) des Amtes Huttener Berge.

Es qilt die gesetzliche Mindestladungsfrist von einer Woche, 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 34 Abs. 3 S. 1 GO. Wird
im Einzelfall die Ladungsfrist verkirzt, so ist hierauf in der Ladung hinzuweisen. Bei der Berechnung der
Ladungsfrist zéhlen der Tag der Zustellung der Ladung und der Sitzungstag nicht mit. Die Ladungsfristen
gelten auch dann als gewahrt, wenn infolge technischer Schwierigkeiten oder aus zufélligen Grinden
einzelne Mitglieder der Verbandsversammlung eine Einladung verspatet erhalten haben.

Die Presse ist zu allen 6ffentlichen Sitzungen einzuladen. Einladungen erhalten:
- Schleswig-Holsteinische Landeszeitung

- Kieler Nachrichten

- Eckernférder Zeitung.

8 5 Tagesordnung - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. 88 33, 34 Abs. 2 und 4 GO

1)

@)

Der/Die Vorsitzende der Verbandsversammlung (Verbandsvorsteher/in) setzt die Tagesordnung unter
Berilicksichtigung der nach § 6 dieser Geschéftsordnung eingereichten Tagesordnungspunkte fest.
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®)

4)

©)

(6)

Die Sitzungen der Verbandsversammlung beginnen grundsatzlich nicht spater als 19:00 Uhr. Die
Tagesordnung wird in der Regel in folgender Reihenfolge festgesetzt:

Er6ffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmafigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfahigkeit durch die/den Verbandsvorsteher/in sowie Antrage zur Tagesordnung
Beschlussfassung uber die Nicht6ffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung (sofern welche eingegangen sind)
Mitteilungen der Verbandsvorsteherin / des Verbandsvorstehers

Einwohnerfragezeit (8§ 12 dieser Geschaftsordnung)

Abwicklung der 6ffentlichen Tagesordnungspunkte

Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner

Abwicklung der nichtéffentlichen Tagesordnungspunkte

SchlieBung der Sitzung

Die Tagesordnungspunkte muissen so formuliert sein, dass sie den Beratungsgegenstand hinreichend
erkennen lassen. In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstande, bei denen ein Antrag auf Ausschluss
der Offentlichkeit zu erwarten ist, an den Schluss der Tagesordnung zu stellen. Die Beratungsgegenstéinde
sind so zu umschreiben, dass dadurch der Zweck des Ausschlusses der Offentlichkeit nicht gefahrdet wird.

Die Verbandsversammlung kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern; der Beschluss
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder.

Die Verbandsversammlung kann durch Mehrheitsbeschluss einzelne Punkte von der Tagesordnung
absetzen (88§ 17, 18 dieser Geschaftsordnung). Die Anderung der Reihenfolge-der Tagesordnungspunkte,
das Einbringen von Dringlichkeitsantragen sowie die Absetzung von Tagesordnungspunkten soll
grundsatzlich zu Beginn der Sitzung als Antrag zur Tagesordnung behandelt werden. Die Tagesordnung gilt
als formlich festgestellt, wenn sich nach ihrem Aufruf durch der/den Vorsitzenden kein Widerspruch erhebt.

Uber Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung gestanden haben, sollte grundsatzlich nicht beraten
und beschlossen werden.

8 6 Antrage zur Tagesordnung - 8 5 Abs. 6 GKZi.V.m. 8§ 34 GO

1)

@)

®)

4)

Antrage kénnen nur zu Angelegenheiten gestellt werden, die in die Zustéandigkeit der Verbandsversammlung
fallen. Sie sind schriftlich und méglichst mit einer Begriindung versehen, an die/den Verbandsvorsteher/in zu
richten.

Personen, die gemaR § 22 GO von der Mitwirkung ausgeschlossen sind, sind nicht antragsberechtigt.

Der Antrag muss mindestens 21 Werktage vor dem Sitzungstag der/dem Verbandsvorsteher/in zugegangen
sein. Ist diese Frist nicht eingehalten, so unterrichtet die/der Verbandsvorsteher/in unverziglich die/den
Antragsteller/in davon.

Antrage, die bereits als Tagesordnungspunkte festgesetzt waren, in der Sitzung jedoch wegen
Sitzungsendes nicht mehr behandelt werden konnten (vgl. 8 17 dieser Geschéftsordnung), gelten auch fur
die nachste Sitzung als gestellt und sind vorrangig bei der Tagesordnungserstellung zu bericksichtigen.

Unzuldssig und unbeachtlich sind Antréage, mit denen die erneute Beratung und Beschlussfassung der
Verbandsversammlung angestrebt wird, sofern innerhalb der letzten sechs Monaten zu derselben
Angelegenheit bereits eine Beschlussfassung erfolgt ist. Dies gilt nicht, wenn zwischenzeitlich eine
wesentliche Anderung der Rechtslage oder der des ersten Beschlussfassung zugrundeliegenden
Sachverhalts eingetreten sind.
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lll. Abschnitt - Durchfihrung der Sitzungen

§ 7 Teilnahme an Sitzungen
@

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an den Sitzungen der Verbandsversammlung
teilzunehmen. Sie haben sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die wahrend der Sitzung im
Sitzungsraum ausliegt, und dabei die erforderlichen Angaben zu machen, die Grundlage fir die zu leistende
Entschadigung sind.

@)

Wer verhindert ist, erst verspatet erscheinen kann oder die Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies vorher
der/dem Verbandsvorsteher/in mitzuteilen. Wer ohne triftigen Grund vorsétzlich oder fahrlassig einer Sitzung
der Verbandsversammlung fernbleibt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann auf Antrag der
Verbandsversammlung mit einer GeldbuRe geahndet werden, 8 17b GkZ.

®)

Dritte, deren Anwesenheit zweckmalig ist, sowie Personen, die vom Gegenstand der Beratung unmittelbar
betroffen sind, konnen auf Verlangen der Verbandsversammlung sowie der / des Verbandsvorstehers/in
hinzugezogen werden.

4)

Wer von der Teilnahme an der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen ist, hat dies der/dem
Verbandsvorsteher/in anzuzeigen und muss den Sitzungs- und Zuhdrerraum verlassen, 8 5 Abs. 6 GKZ i.V.
m. § 22 Abs. 3 GO.

®)

Fur die Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Ubertragung gelten gemaR § 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. § 34a GO die
Regelungen der der Gemeindeordnung.

87 a Sitzungen in Fallen héherer Gewalt - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. 8§ 35a GO

Fir Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt nach 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35 a GO finden die Vorschriften der
Gemeindeordnung und der Verbandssatzung des Schulverbandes Anwendung.

§ 8 Offentlichkeit, Ausschluss der Offentlichkeit - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35 GO
1)

Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind grundséatzlich 6ffentlich. Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzung sind so rechtzeitig in der durch die Verbandssatzung bestimmten Form der 6rtlichen
Bekanntmachung zu verdffentlichen, dass den Einwohner/innen die Teilnahme als Zuhérende ermdglicht
wird.

)

Die Offentlichkeit kann im Einzelfall bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35 GO
ausgeschlossen werden. Der Beschluss hieriiber kann zu Beginn der Sitzung im Rahmen des
Tagesordnungspunktes 2 gefasst werden und bedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antragsberechtigt ist jedes Mitglied.

®)

In folgenden Angelegenheiten ist die Offentlichkeit generell ausgeschlossen, ohne dass es eines besonderen
Beschlusses bedarf:

<Personalangelegenheiten, soweit es sich nicht um Wahlen und Abberufungen handelt

Erlass, Stundungen und Niederschlagung von Forderungen

*Grundstiicksangelegenheiten (z.B. Veraul3erung, Erwerb)

*Antrage, MaRnahmen und Vorhaben von natirlichen

oder juristischen Personen des privaten Rechts, aus denen Ruiickschliisse auf die private oder geschaftliche
Situation moglich ist

(4)
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®)

(6)

Zur ausgeschlossenen Offentlichkeit gehéren nicht:

*Personen mit gesetzlichem Teilnahmerecht

«der/die Amtsdirektor/in

die Protokollfiihrung

«die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes

esonstige Vertreter/innen der Amtsverwaltung, soweit ihre Anwesenheit durch die/den Amtsdirektor/in aus
dienstlichen Griinden angeordnet worden ist

Eine Angelegenheit kann in 6ffentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die Person, deren schutzwirdigen
Interessen berihrt sind, dies schriftlich verlangt oder ihr Einverstandnis erklért hat.

In nicht-6ffentlicher Sitzung gefasste Beschliisse sind unmittelbar nach Wiedereintritt in die offentliche
Sitzung bekanntzugeben. Die Bekanntgabe erfolgt in einer Weise, die den Sinn und Zweck der nicht-
offentlichen Beratung und Beschlussfassung nicht beeintrachtigt.

8 9 Ausschlieungsgrinde und Befangenheit - 8 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. 8§ 22 GO

1)

@)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben das Vorliegen von Ausschlielungsgriinden nach § 5 Abs. 6
Gkz i.V.m. § 22 GO dem/der Verbandsvorsteher/in vor Beginn der Sitzung mitzuteilen, sofern
Tagesordnungspunkte vorliegen, auf die diese Griinde zutreffen. Im Streitfall entscheidet die
Verbandsversammlung Uber das Vorliegen eines AusschlieBungsgrundes abschlieRend.

Das betroffene Mitglied hat den Sitzungsraum wéhrend der Beratung und Beschlussfassung bei Vorliegen
eines Ausschliel3ungsgrundes zu verlassen.## 810 | Unterrichtung der Verbandsversammlung - 8 5 Abs. 6
GkZ i.V.m. § 27 Abs. 2 GO {linebreak}

8 10 Unterrichtung der Verbandsversammlung - Anfragen aus der
Verbandsversammlung - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 27 Abs. 2 GO

1)

)

®)

4)

Der/Die Verbandsvorsteher/in unterrichtet die Verbandsversammlung rechtzeitig und méglichst umfassend
Uber alle wichtigen Angelegenheiten des Schulverbandes sowie tiber Anordnungen der Aufsichtsbehdérde.
Die Unterrichtung kann durch leitende Mitarbeitende der Amtsverwaltung erfolgen.

Die Unterrichtung nach Abs. 1 erfolgt unter dem Tagesordnungspunkt ,Mitteilungen der Verbandsvorsteherin
/des Verbandsvorstehers®”.

Alle Mitglieder erhalten die Einladungen, Sitzungsvorlagen sowie Niederschriften der Sitzungen tber das
Ratsinformationssystem (RiS) des Amtes Httener Berge. Die Unterrichtung tUber die Arbeit erfolgt auf
diesem Wege.

Sofern durch die Unterrichtung Angelegenheiten betroffen sind, die gemaf Einzelbeschluss in nicht-
offentlicher Sitzung behandelt werden mussten, erfolgt die Unterrichtung im nicht-6ffentlichen Teil der
Sitzung.

§ 11 Anfragen aus der Verbandsversammlung - 8§ 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 30 GO

1)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben das Recht, von dem/der Verbandsvorsteher/in Auskunft
Uber Angelegenheiten der Selbstverwaltung zu verlangen. Anfragen sind schriftlich, kurz und sachlich zu
formulieren.
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@)

Die Anfragen sind bis zur nachsten Sitzung zu beantworten.

§ 12 Einwohnerfragestunde - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 16 ¢ GO

@)

@)

®)

(4)

©®)

(6)

Zu Beginn jeder Sitzung der Verbandsversammlung erhalten Einwohner/innen unter dem 6ffentlichen
Tagesordnungspunkt ,Einwohnerfragezeit“ Gelegenheit, Fragen zu Beratungsgegenstanden oder sonstigen
Angelegenheiten zu stellen sowie Vorschlage oder Anregungen einzubringen.

Jede/r Einwohner/in darf in der Regel nur eine Frage sowie eine Zusatzfrage stellen. Die Fragen, Vorschlage
und Anregungen sind kurz und sachlich zu formulieren und durfen nicht offenkundig der parteipolitischen,
geschaftlichen oder sonstigen Werbung dienen. Ihr Vortrag soll die Dauer von drei Minuten nicht
Uberschreiten.

Die Fragen werden mindlich beantwortet. Ist eine sofortige Beantwortung nicht moglich, erfolgt die Antwort
in der nachsten Sitzung mundlich oder nachtraglich schriftlich. Eine Aussprache Uber die Antworten findet
nicht statt. Ein Anspruch auf Beantwortung besteht nicht.

Die Fragen werden von der/dem Verbandsvorsteher/in beantwortet. Die Antworten kénnen durch andere
Sitzungsteilnehmer/innen erganzt werden. Die allgemeine Einwohnerfragezeit wird auf 30 Minuten begrenzt.

Auf Verlangen sind die Fragesteller/innen verpflichtet, gegentiber der/dem Verbandsvorsteher/in ihre
Eigenschaft als Einwohner/in nachzuweisen.

Die/Der Verbandsvorsteher/in kann das Wort entziehen, wenn gegen die Ordnung verstol3en oder die
Vorgaben aus Absatz 2 nicht beachtet werden.

§ 13 Anhorung - 8 5 Abs. 6 GkZi.V.m. § 16 ¢ Abs. 2 GO

@)

@)

®)

Die Verbandsversammlung kann beschlieBen, Personen mit besonderer Sachkunde (Sachverstandige) zur
Anhérung und Befragung hinzuzuziehen. Dies gilt auch fiir Beratungen, bei denen die Offentlichkeit im
Einzelfall ausgeschlossen ist. In nicht- 6ffentlichen Sitzungen haben die sachverstandigen Personen den
Sitzungsraum unmittelbar nach ihrer Anhérung zu verlassen. Die Anhérung erfolgt wahrend der Sitzung der
Verbandsversammlung vor der Beratung des entsprechenden Tagesordnungspunktes.

Die Durchfiihrung der Anhérung obliegt dem/der Verbandsvorsteher/in. Alle Mitglieder der
Verbandsversammlung sind berechtigt, Fragen an die Sachverstandigen sowie an anwesende Einwohner
/innen zu richten. Erfolgt die anschlieBende Beratung und Beschlussfassung unter Ausschluss der
Offentlichkeit, so miissen alle nicht-zur Teilnahme berechtigten Personen vor Beginn dieser Beratung den
Sitzungsraum verlassen.

Einwohner/innen, die von MalRnahmen oder Planungen betroffen sind, kénnen durch Beschluss der
Verbandsversammlung angehdrt werden. Abs. 1 S. 2 und 3 gelten entsprechend. Als betroffen gelten
Einwohner/innen, wenn die MaRnahme oder Planung fiir sie rechtliche, finanzielle oder sonstige Vor- oder
Nachteile zur Folge haben kann.

§ 14 Konsultative Einwohnerbefragungen - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. 816 ¢ Abs. 3 GO

1)
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@)

®)

4)

Die Verbandsversammlung kann beschlie3en, dass eine Einwohnerbefragung nach § 16 ¢ Abs. 3 GO
durchgefihrt wird. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitgliederzahl der Verbandsversammlung. Die
Einwohnerbefragung kann auf Gebiete beschrénkt werden. Gegenstand der Einwohnerbefragung kénnen nur
Selbstverwaltungsangelegenheiten sein. An der Einwohnerbefragung kénnen sich nur Personen beteiligen,
die an einem von der Verbandsversammlung festgelegten Datum Uber die Eigenschaft als Einwohner/in
verfligen. Die Beteiligung an der Einwohnerbefragung ist freiwillig.

Die Einwohnerbefragung wird in der Form einer drtlichen Bekanntmachung entsprechend der
Verbandssatzung verdffentlicht. Die Bekanntmachung enthélt den Gegenstand der Befragung und den
Zeitraum, in dem diese durchgefihrt wird.

Jede/r betroffene Einwohner/in wird schriftlich Gber die Einwohnerbefragung unterrichtet. Mit der
Unterrichtung erhalten die Einwohner/innen einen Fragebogen, der durch Ankreuzen beantwortet werden
kann. Die Fragen werden durch Beschluss der Verbandsversammlung formuliert und miissen mit Ja oder
Nein beantwortet werden kdnnen. Die Benachrichtigung enthélt den Tag, an dem der Fragebogen
spatestens dem Schulverband zuriickgegeben werden muss, um bericksichtigt zu werden.

Das Ergebnis der Einwohnerbefragung wird durch drtliche Bekanntmachung veroffentlicht.

8 15 Anregungen und Beschwerden - 8§ 5 Abs. 6 GkZi.V.m. 8 16 e GO

1)

@)

Einwohner/innen haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwerden
an die Verbandsversammlung zu wenden.

Antragsteller/innen bzw. Beschwerdefuhrer/innen sollen mdglichst innerhalb von zwei Monaten tber die
Stellungnahme der Verbandsversammlung unterrichtet werden. Ist dies nicht méglich, wird die betroffene
Person durch einen Zwischenbescheid informiert.

IV. Abschnitt- Sitzungsverlauf und Beratung

8 16 Ablauf der Sitzungen

Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden grundsatzlich unter Beachtung der in § 5 dieser
Geschaftsordnung genannten Reihenfolge durchgefihrt.

8 17 Unterbrechung und Vertagung

@)

@)

®)

Die/Der Verbandsvorsteher/in kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden
Mitglieder ist die Sitzung zu unterbrechen. Die Unterbrechung soll nicht langer als 15 Minuten dauern.

Die Verbandsversammlung kann

«die Beratung oder Entscheidung tUber Tagesordnungspunkte an einen Ausschuss Ubertragen,
«die Beratung oder Entscheidung Uber einzelne Tagesordnungspunkte vertagen

oder

«die Beratung Uber Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung abschlieRen.

Hierzu bedarf es in der Regel eines Antrags nach § 18 dieser Geschéaftsordnung.

Nach 22:30 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Ein zu diesem Zeitpunkt bereits in
Beratung befindlicher Tagesordnungspunkt wird abschlieend behandelt. AnschlieRend ist die Sitzung zu
schlie3en. Die nicht behandelten Tagesordnungspunkte sind in der nachstfolgenden Sitzung der
Verbandsversammlung vorrangig auf die Tagesordnung zu setzen.
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8 18 Antrage zur Geschaftsordnung

@)

@)

Antrage nach dieser Geschaftsordnung kénnen von jedem Mitglied gestellt werden. Sie werden durch Zuruf
kenntlich gemacht. Hierzu zahlen insbesondere:

*Antrag auf Schluss der Beratung

*Antrag auf Vertagung der Beschlussfassung, § 17 dieser Geschéaftsordnung

*Antrag auf Sitzungsunterbrechung, § 17 dieser Geschaftsordnung

*Antrag auf Feststellung der Beschlussunfahigkeit, 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 38 Abs. 1 GO

*Antrag auf Ausschluss der Offentlichkeit, § 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. § 35 Abs. 2 GO

«Antrag auf Anderung der Reihenfolge der Beratungspunkte in der Tagesordnung

eAntrag auf Absetzung von der Tagesordnung

Uber Antrage wird abgestimmt, nachdem alle offenen Wortmeldungen zum betreffenden
Tagesordnungspunkt erledigt sind. Die Annahme eines Antrags erfolgt durch einfachen Mehrheitsbeschluss.
Bei konkurrierenden Antragen gilt folgende Reihenfolge der Abstimmung:

*Der Antrag auf Schluss der Beratung wird zuerst behandelt,

«anschlieBend der Verweisungsantrag,

ezuletzt der Vertagungsantrag.

Jedes Mitglied kann zu einem Tagesordnungspunkt jeweils einen Verweisungs-, einen Vertagungs- und
einen Schlussantrag stellen.

8 19 Wortmeldungen und -erteilungen

@)

@)

©)

4)

®)

(6)

()

Mitglieder der Verbandsversammlung, der/die Amtsdirektor/in, Vertreter/innen der Verwaltung sowie
Sachverstandige, die zur Sache sprechen méchten, melden sich durch Handzeichen bei der/dem
Verbandsvorsteher/in zu Wort.

Der/Die Verbandsvorsteher/in erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, sofern nicht mit
Zustimmung der Redeberechtigten davon abgewichen wird. Nach Abschluss der Beschlussfassung zu einem
Tagesordnungspunkt wird das Wort zu diesem Punkt nicht mehr erteilt.

Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Wunsch das Wort zu erteilen.

Das Wort zur Geschéftsordnung ist jederzeit zu erteilen, darf sich jedoch nur auf den zurzeit in Beratung
befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Ein laufender Redebeitrag darf dabei nicht unterbrochen
werden. Die/Der Verbandsvorsteher/in kann im Rahmen ihrer/seiner Befugnisse eine derartige
Unterbrechung vornehmen.

Das Wort zur personlichen Bemerkung wird erst nach Abschluss der Beratung erteilt. Personliche
Bemerkungen durfen ausschlie3lich zur Richtigstellung eigener Ausfihrungen oder zur Abwehr personlicher
Angriffe dienen, die wahrend der Beratung gegen der/die Redner/in vorgebracht wurden.

Das Wort wird nicht erteilt:

solange ein anderer Redebeitrag lauft und eine Zwischenfrage nicht gestattet wird,

wahrend einer Abstimmung

wenn der Tagesordnungspunkt durch Vertagung, Schluss der Beratung oder Verweisung sich insoweit
erledigt hat

wenn die Beschlussunfahigkeit der Verbandsversammlung nach § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 38 Abs. 1 S. 3 0. S.
4 GO festgestellt wurde

Die Redezeit betragt fir jede/n Redner/in héchstens finf Minuten.
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V. Abschnitt - Beschlussfassung

§ 20 Abstimmungen
(1)

Sobald keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schlief3t die/der Verbandsvorsteher/in die Beratung und
leitet die Abstimmung ein. Auf Verlangen ist der Antrag vor der Abstimmung zu verlesen. Die/Der
Verbandsvorsteher/in stellt die Anzahl der Mitglieder fest, die:

dem Antrag zustimmen

den Antrag ablehnen oder

sich der Stimme enthalten.

Wird das Ergebnis der Abstimmung angezweifelt, ist die Abstimmung vor der Behandlung des nachsten
Tagesordnungspunktes zu wiederholen. Beschllsse gelten als gefasst, wenn sie mit Stimmenmehrheit
angenommen werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag
als abgelehnt.

@)

Bei Erweiterungs- und Anderungsantragen ist iiber den Ursprungsantrag unter Beriicksichtigung dieser
Antrage zu entscheiden. Liegen mehrere Erweiterungs- oder Anderungsantrége vor, ist zunachst tiber
denjenigen abzustimmen, der am weitesten vom Ursprungsantrag abweicht. Bei Antrégen mit finanziellen
Auswirkungen ist Uber den Antrag zuerst abzustimmen, der zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen fihrt.
In Zweifelsfallen entscheidet die/der Verbandsvorsteher/in tber die Reihenfolge der Abstimmung.

®)

Besteht eine Vorlage aus mehreren Teilen, so kann tber jeden Teil der Vorlage einzeln beraten und
beschlossen werden. Erfolgt eine Einzelabstimmung, so ist zundchst tber die einzelnen Teile getrennt
abzustimmen. Abgelehnte oder geénderte Teile bleiben unberiicksichtigt bzw. werden in ihrer Uberarbeiteten
Fassung Glbernommen. AnschlieRend findet eine Schlussabstimmung Uber die Gesamtvorlage in der durch
die Einzelabstimmung geénderten Fassung statt.

4)

Antrage zur Geschéftsordnung haben jederzeit Vorrang und sind vor der Behandlung von Sachantragen zu
erledigen.

§ 21 Wahlen - 8 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. 8 40 Abs. 1-3 GO

@
Wahlen sind Beschlisse, die durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung als Wahlen
bezeichnet werden.

@
Wabhlen erfolgen grundsatzlich durch Handzeichen, sofern kein Mitglied widerspricht. Bei Widerspruch ist die
Wahl durch geheime Abstimmung mit Stimmzetteln durchzufihren.

3

Gewabhlt ist, wer die meisten Stimmen erhalt. Bei Stimmengleichheit findet ein weiterer Wahlgang statt. Bei
erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung
zieht.

VI. Abschnitt - Protokollfihrung und Niederschrift

§ 22 Protokollfuhrung
€y

Die Verbandsversammlung bestellt fir ihre Sitzungen eine/n Protokollfihrer/in, sofern die Protokollfiihrung
nicht durch die Amtsverwaltung Ubernommen wird.

@)

Seite 10



Die Protokollfiihrung fertigt fir jede Sitzung eine Niederschrift an und unterstitzt die/den Verbandsvorsteher
/in bei der Sitzungsleitung.

§ 23 Sitzungsniederschrift - 8 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. § 41 GO
@

Die Sitzungsniederschrift wird in Form eines Beschlussprotokolls gefiihrt. Sie muss folgende Angaben
enthalten:

die Zeit und den Ort der Sitzung,

die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder,

die Tagesordnung,

den Wortlaut der Antrage und Beschlisse und

das Ergebnis der Abstimmungen

@)

Angelegenheiten, die in nicht-6ffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind in einem gesonderten, nicht-
offentlichen Teil der Niederschrift zu dokumentieren.

®)

Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 30 Tagen, spatestens jedoch zur nachsten Sitzung, den
Mitgliedern der Verbandsversammlung lber das Ratsinformationssystem des Amtes Hittener Berge zur
Verfligung zu stellen.

4)

Die Einsichtnahme in die Niederschriften 6ffentlicher Sitzungen durch Einwohner/innen erfolgt ebenfalls tiber
das Ratsinformationssystem des Amtes Huttener Berge.

VII. Abschnitt - Ordnung in den Sitzungen

§ 24 Allgemeine Ordnung in den Sitzungen
@
Im Zweifelsfall wird die Sitzordnung durch die/den Verbandsvorsteher/in festgelegt.
)

Den Zuhdrer/innen ist es untersagt, die Sitzung durch Zurufe oder sonstige Willens- oder
Meinungsbekundungen zu stéren.

§ 25 Ordnungsmafinahmen - 8 5 Abs. 6 GKZ i.V.m. § 42 GO
@

Die/Der Verbandsvorsteher/in kann eine/n Sprecher/in ,zur Sache" rufen, wenn sie/er abschweift oder sich
wiederholt. Ist eine Person wahrend der Beratung eines Punktes der Tagesordnung dreimal ,zur Sache” oder
»zur Ordnung gerufen worden, so hat die/der Verbandsvorsteher/in ihr/ihm das Wort zu entziehen. Nach dem
zweiten Ruf ,zur Sache" oder ,zur Ordnung” ist auf die Folgen hinzuweisen. Dem Mitglied darf in derselben
Sitzung zu derselben Sache nicht wieder das Wort erteilt werden.

2
Der/Die Verbandsvorsteher/in kann Mitgliedern, die die Ordnung verletzen oder gegen das Gesetz oder

gegen die Geschaftsordnung verstof3en, zur Ordnung rufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf kann sie/er von
der Sitzung ausgeschlossen werden. Das Mitglied hat den Sitzungssaal zu verlassen.

®)

Ein Mitglied der Verbandsversammlung, das nach Abs. 2 von der Sitzung ausgeschlossen war, kann in der
folgenden Sitzung bereits nach einmaligem Ordnungsruf ausgeschlossen werden.

4)
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Fur den Fall, dass die Geschafte nicht mehr weitergefiihrt werden kénnen, kann die/der Verbandsvorsteher
/in von der Mdéglichkeit einer Unterbrechung nach 8§ 17 dieser Geschéaftsordnung Gebrauch machen.

®)

Ein Einspruch des betroffenen Mitglieds ist als Tagesordnungspunkt in der nachsten Sitzung der
Verbandsversammlung zu behandeln. Die Verbandsversammlung beschliel3t dann ohne Beratung, ob der
Ordnungsruf gerechtfertigt war.

8§ 26 Hausrecht
1)

Die/Der Vorsitzende bt wahrend der Sitzungen im Sitzungsraum das Hausrecht aus.

@)

Die/Der Verbandsvorsteher/in kann Zuhérer/innen, die trotz Verwarnung Beifall oder Missbilligung auf3ern,
die Ordnung oder den Anstand verletzen oder versuchen, die Beratung zu beeinflussen, aus dem
Sitzungsraum verweisen.

VIIl. Abschnitt - Schlussbestimmungen

8 27 Grundsatz zum Datenschutz

1)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die im Rahmen der Ausiibung ihrer ehrenamtlichen Tétigkeit
Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen
Kenntnis erlangen, diirfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmafRigen Aufgabenerfillung
dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben tber
persdnliche oder sachliche Verhaltnisse einer nattrlichen Person. Hierzu zéhlen auch Daten, die alleine oder
in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren naturlichen Person ermdglichen.

@)

Vertrauliche Unterlagen sind alle nicht-6ffentlichen Tagesordnungspunkte, Schriftstiicke, automatisierte
Dateien und sonstige Datentrager, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten
enthalten. Hierzu zahlen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche
oder andere Notizen.

§ 28 Datenverarbeitung

@)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass
sie standig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter (z. B. Familienangehdrige, Besucher, Parteifreunde,
Nachbarn usw.) gesichert sind. Dieses gilt auch fur den Transport der Unterlagen. In begriindeten
Einzelfallen ist der/dem Verbandsvorsteher/in auf Verlangen Auskunft tiber ,die getroffenen
Datensicherheitsmal3nahmen zu geben.

@)

Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung Uber den Inhalt an Dritte, ausgenommen im
erforderlichen Umfang bei Verhinderung an die/den Stellvertreter/in, ist nicht zulassig. Dieses gilt auch
gegenuber Mitgliedern der eigenen Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der
Verbandsversammlung Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten.

®)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind bei einem Auskunftsersuchen eines Betroffenen nach dem

Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, der/dem Verbandsvorsteher/in auf Anfrage schriftlich Auskunft tber
die bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tétigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu
erteilen.

(4)
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Vertrauliche Unterlagen sind unverziglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu lI6schen, wenn diese fir die
Aufgabenerfiillung nicht mehr benétigt werden. Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschliel3lich aller
damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses regelmafRlig anzunehmen, wenn die Niederschrift
Uber die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschlieBend behandelt wurde, genehmigt ist.
Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spéatestens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei einem
Ausscheiden aus der Verbandsversammlung sofort, dauerhaft zu vernichten. bzw. zu I6schen. Die
Unterlagen kénnen auch der Amtsverwaltung zur Vernichtung bzw. Léschung tbergeben werden. Die
ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Léschung aller vertraulichen Unterlagen
gegenuber der/dem Verbandsvorsteher/in schriftlich zu bestéatigen.

8§ 29 Abweichungen von der Geschéaftsordnung

Die Verbandsversammlung kann im Einzelfall mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder von der
Geschaftsordnung abweichen, sofern keine qualifizierten Mehrheiten vorgeschrieben sind.

§ 30 Auslegung der Geschéaftsordnung

Zweifel Uber die Auslegung der Geschéaftsordnung, die wahrend einer Sitzung der Verbandsversammlung
auftreten, werden von der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit entschieden.

8 31 Inkrafttreten

Diese Geschaftsordnung tritt am 01.12.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Geschaftsordnung vom 25.03.2004 aul3er Kraft.

Grol3 Wittensee, 19.11.2025

Torsten Jirgens-Wichmann
Schulverbandsvorsteher

Seite 13



	Geschäftsordnung des Schulverbandes Borgstedt
	Inhaltsverzeichnis
	I. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Erstes Zusammentreten (Konstituierung) - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 34 Abs. 1 S. 1 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§ 2 Aufgaben der Verbandsvorsteherin/ des Verbandsvorstehers in Sitzungen der Verbandsversammlung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. §§ 33, 37 GO
	(1)
	(2)
	(3)

	§ 3 Mitteilungspflicht - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 32 Abs. 4 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	II. Abschnitt - Vorbereitung der Sitzungen
	§ 4 Einberufung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 34 Abs. 1, 3 und 4 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§ 5 Tagesordnung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. §§ 33, 34 Abs. 2 und 4 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 6 Anträge zur Tagesordnung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 34 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Ill. Abschnitt - Durchführung der Sitzungen
	§ 7 Teilnahme an Sitzungen
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§7 a Sitzungen in Fällen höherer Gewalt - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35 a GO
	§ 8 Öffentlichkeit, Ausschluss der Öffentlichkeit - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 9 Ausschließungsgründe und Befangenheit - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 22 GO
	(1)
	(2)

	§ 10 Unterrichtung der Verbandsversammlung - Anfragen aus der Verbandsversammlung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 27 Abs. 2 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	§ 11 Anfragen aus der Verbandsversammlung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 30 GO
	(1)
	(2)

	§ 12 Einwohnerfragestunde - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 16 c GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 13 Anhörung - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 16 c Abs. 2 GO
	(1)
	(2)
	(3)

	§ 14 Konsultative Einwohnerbefragungen - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. §16 c Abs. 3 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	§ 15 Anregungen und Beschwerden - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 16 e GO
	(1)
	(2)

	IV. Abschnitt- Sitzungsverlauf und Beratung
	§ 16 Ablauf der Sitzungen
	§ 17 Unterbrechung und Vertagung
	(1)
	(2)
	(3)

	§ 18 Anträge zur Geschäftsordnung
	(1)
	(2)

	§ 19 Wortmeldungen und -erteilungen
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	V. Abschnitt - Beschlussfassung
	§ 20 Abstimmungen
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	§ 21 Wahlen - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 40 Abs. 1-3 GO
	(1)
	(2)
	(3)

	VI. Abschnitt - Protokollführung und Niederschrift
	§ 22 Protokollführung
	(1)
	(2)

	§ 23 Sitzungsniederschrift - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 41 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	VII. Abschnitt - Ordnung in den Sitzungen
	§ 24 Allgemeine Ordnung in den Sitzungen
	(1)
	(2)

	§ 25 Ordnungsmaßnahmen - § 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 42 GO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§ 26 Hausrecht
	(1)
	(2)

	VIII. Abschnitt - Schlussbestimmungen
	§ 27 Grundsatz zum Datenschutz
	(1)
	(2)

	§ 28 Datenverarbeitung
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	§ 29 Abweichungen von der Geschäftsordnung
	§ 30 Auslegung der Geschäftsordnung
	§ 31 lnkrafttreten


